
 

 

—— 

Die nächste Sitzung des 
 
Europaausschusses 
 
findet statt am 
 
Montag, dem 15. April 2024, um 16:50 Uhr 
 
im Rahmen einer Videokonferenz. 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses, Richard Seelmaecker (CDU), bittet die Mitglieder sowie 
ständigen Vertreterinnen und Vertreter, an dieser Sitzung teilzunehmen. 
 

Tagesordnung: 

1.   Subsidiaritätsprüfung bei solchen Entwürfen von europäischen 
Gesetzgebungsakten, die der Bürgerschaft im Rahmen des 
Subsidiaritätsfrühwarnsystems aufgrund der Vereinbarung zwischen 
dem Präsidenten des Senats und der Präsidentin der Bürgerschaft in der 
Fassung vom 6. Februar 2012 (Drucksache 20/3243) durch den Senat 
zugänglich gemacht worden sind. 

 

hier: abschließende Beratung gemäß § 53 Absatz 3 GO  

 – Beschluss der Bürgerschaft vom 25. Januar 2012 (Drucksache 
20/2991) – zu folgenden Verfahren: 

  a) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Überprüfung ausländischer Investitionen in der Union 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
 
COM(2024) 023 final  -  BR-Drs. 107/24 
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  b) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2005/44/EG über harmonisierte 
Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) auf den 
Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft 
 
COM(2024) 033 final  -  BR-Drs. 102/24 

  c) Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 2021/522, (EU) 2021/1057, (EU) 
2021/1060, (EU) 2021/1139, (EU) 2021/1229 und (EU) 2021/1755 
hinsichtlich der Änderungen der Mittelausstattungen für bestimmte 
Programme und Fonds 
 
COM(2024) 100 final  -  BR-Drs. keine 

  d) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1148 hinsichtlich der 
Finanzausstattung und der Mittelzuweisung für die thematische Fazilität 
 
COM(2024) 301 final  -  BR-Drs. keine 

  e) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 
2021/2116 in Bezug auf Standards für den guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand, Regelungen für Klima, Umwelt und Tierwohl, 
Änderungen der GAP-Strategiepläne, Überprüfung der GAP-
Strategiepläne und Ausnahmen von Kontrollen und Sanktionen 
 
COM(2024) 139 final  -  BR-Drs. 137/24 

  f) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie von Darstellungen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2004/68/JI des Rates (Neufassung) 
 
COM(2024) 060 final  -  BR-Drs. 145/24 

  g) Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des 
Rates über eine Makrofinanzhilfe für die Arabische Republik Ägypten 
 
COM(2024) 461 final  -  BR-Drs. keine 

2.  Verschiedenes 

 
Hinweis: Die Sitzungsdauer wird voraussichtlich 15 Minuten betragen. 
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Für die Teilnahme an einer Videokonferenz sind mindestens eine Kamera und ein 
Mikrofon als Eingabegeräte sowie ein Bildschirm und ein Lautsprecher oder Kopfhörer 
als Ausgabegeräte erforderlich. 
 
Den Teilnehmenden wird der Link zur Anmeldung für die Videokonferenz rechtzeitig vor 
dem Sitzungstermin per Mail zugeleitet. 
 
Beratungen in Verschwiegenheit sind nicht möglich und Abstimmungen erfolgen als 
namentliche Abstimmungen in entsprechender Anwendung des § 36 Absatz 2 GO. 
 


